
Stadt Marienmünster
Der Bürgermeister

Bekanntmachung

5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 der Ortschaft Bredenborn
mit teilweiser Änderung des Bebauungsplans Nr. 2

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB

Die Stadt Marienmünster plant zur Nachverdichtung des Innenbereichs die 5. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 1 der Ortschaft Bredenborn mit teilweiser Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 2.

Anlass ist der Antrag eines Bauherrn, im westlichen, rückwärtigen Bereich des Flurstücks 405, 
Flur 16, Gemarkung Bredenborn, ein Tinyhaus errichten zu wollen. Die Stadt Marienmünster 
unterstützt das Vorhaben und möchte zur Realisierung des Vorhabens die Festsetzungen der 
momentan gültigen Bebauungspläne 1 und 2 westlich des Heidewegs hinsichtlich der 
überbaubaren Grundstücksflächen und der Geschossigkeit in Teilbereichen überarbeiten. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist Teil der Gemarkung Bredenborn, Flur 
16 mit den Flurstücken 169 tlw., 405 tlw.,167, 228 und 166. Der Geltungsbereich ist in der 
folgenden Übersichtskarte dargestellt (ohne Maßstab).

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgt durch öffentliche Auslegung. 
Der Entwurf des Bebauungsplans und die Begründung liegen in der Zeit vom



02.02.2026 bis 03.03.2026 (einschließlich)

bei der Stadtverwaltung Marienmünster, Schulstraße 1, 37696 Marienmünster, in den 
Zimmern Nr. 19 und 20 (Baubereich), während der Dienststunden

montags bis donnerstags in der Zeit von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr,
montags, dienstags und donnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und

freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr

zur Einsichtnahme öffentlich aus. Vor der Einsichtnahme in den o.g. Diensträumen der Stadt 
wird um Terminabstimmung unter den Rufnummern 05276/9898-29, oder -30 oder unter 
niemann@marienmuenster.de gebeten.

Während der Offenlegungsfrist können Anregungen und Stellungnahmen im Baubereich der 
Stadt Marienmünster abgegeben werden oder auch per Mail an bauen@marienmuenster.de 
übermittelt werden.

Die Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen werden auch im Internet auf der 
Homepage der Stadt Marienmünster unter der Rubrik „Öffentlichkeitsbeteiligung an 
Bauleitplanverfahren“ veröffentlicht oder direkt unter dem nachfolgenden Link: 
https://www.marienmuenster.de/de/rathaus-
service/stadtverwaltung/oeffentlichkeitsbeteiligung-an-bauleitplanverfahren.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die 
Bauleitplanung unberücksichtigt bleiben (§ 3 Abs. 2 BauGB). Stellungnahmen, die im 
Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben worden 
sind, können gem. § 4a Abs. 5 BauGB bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung 
ist.

Das Verfahren zur 5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1 mit teilweiser Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 2 wird gem. § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren durchgeführt. Mit 
der Änderung des Bebauungsplans soll eine Maßnahme der Innenentwicklung ermöglicht 
werden. Hierunter ist eine Nachverdichtung zur Wohnfunktion zu verstehen. Der vorliegende 
Bebauungsplan setzt eine zulässige Grundfläche i.S.d. § 19 Abs. 2 BauNVO fest, die weniger 
als 20.000 m² beträgt. Der Bebauungsplan begründet auch keine Zulässigkeit von UVP 
(Umweltverträglichkeitsprüfung)-pflichtigen Vorhaben nach dem UVPG oder nach 
Landesrecht. Eine Beeinträchtigung von FFH-Gebieten oder Vogelschutzgebieten ist nicht 
gegeben.

Gem. § 13a Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB wird im vereinfachten Verfahren 
von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, von dem Umweltbericht nach § 2a, von der Angabe 
nach § 3 Abs. 2 Satz 4, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie 
von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6a Abs. 1 und § 10a Abs. 1 abgesehen.

Marienmünster, 21.01.2026
In Vertretung

gez. Elmar Meyer, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters
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